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Abänderung der bestehenden Arbeitszeit durch den Betriebsrat ist 
möglich, wenn:   
                                                                  

1. der Betriebsrat neue Arbeitszeiten durch die Firma vorgelegt 
bekommt und diese neuen Arbeitszeiten mittels 
Betriebsratsbeschluss beschließt                                                                          
(ein einzelner BR darf diese Abänderung alleine nicht 
beschließen) 

2. die Änderungen muss eine  Gruppe von Arbeitnehmern betreffen, 
für einzelne Mitarbeiter nur mit Einzelvereinbarung (zw. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer) möglich 

3. nach einem Mehrheitsbeschluss muss die Vereinbarung 
unterfertigt und verlautbart werden                                                                                                     
(z.B. durch Aushang im Betriebsratsschaukasten oder 
dergleichen) 

4. sind alle Punkte erfüllt tritt die neu vereinbarte Arbeitszeit in 
Kraft und es besteht  kein Anspruch mehr auf die 
ursprüngliche Arbeitszeit                                                             
(kein Anspruch mehr auf Änderungszuschläge) 

 
Eine einseitige Änderung liegt vor, wenn keine neue Arbeitszeit 

durch den Betriebsrat beschlossen wurde und dennoch ohne 
Zustimmung des Mitarbeiters eine Abänderung erfolgt. 

(Widerspruch kann geltend machen werden und somit der 
Anspruch auf finanzielle Leistung) 

 
Aus dem nachvollziehbaren dokumentierten „Widerspruch“ muss für 
die Firma ersichtlich sein ob eine neue Arbeitszeit generell abgelehnt 
wird oder ob diese unter Protest durchgeführt wird. 
Es gibt diesbezüglich keine Vorlagen oder Normen für die 
Durchführung.  
(per. E-Mail, Einschreiben, usw. …..) 
 
Mustervorlagen: 


